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Beschluss vom 30. Oktober 2007 Nr. 3655 

Motion 

Motion Peter Dörflinger: Gesündere Handhabung des Ferienbezugs; Frage der Erheb-

licherklärung 

Peter Dörflinger sowie 45 mit unterzeichnende Mitglieder des Stadtparlaments reichten am 

18. September 2007 die beiliegende Motion "Gesündere Handhabung des Ferienbezugs" ein. 

Der Stadtrat nimmt zur Frage der Erheblicherklärung wie folgt Stellung: 

Der Bezug des jährlich neu anfallenden Ferienanspruchs ist in den personalrechtlichen Be-

stimmungen für die Beamten und Angestellten der Stadtverwaltung nicht geregelt. Nicht 

bezogene Ferienguthaben werden jeweils auf das Folgejahr übertragen. Auch ohne ab-

schliessende Regelung zum Übertrag oder allenfalls Verfall von Ferienguthaben ist es in der 

Praxis so, dass diese ganz oder mindestens bis auf wenige Tage konsumiert werden. In Ein-

zelfällen kann es vorkommen, dass wegen ausserordentlicher Belastungen auch grössere 

Ferienguthaben auf das Folgejahr übertragen werden. Diese Guthaben werden jedoch in den 

meisten Fällen innert nützlicher Frist wieder abgebaut. Der geschilderte Fall, bei dem sich 

über die Jahre ein Ferienguthaben im Umfang eines Arbeitsjahres anhäufte, muss als abso-

lute Ausnahme bezeichnet werden, die allein eine Anpassung des Personalreglements nicht 

rechtfertigen würde. 

Da in absehbarer Zeit verschiedene Regelungen im Personalreglement revidiert werden 

müssen, soll eine Regelung des Ferienbezugs in diesem Zusammenhang ebenfalls vorgelegt 

werden. 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, die Motion erheblich zu erklären. 

Information über die Stellungnahme des Stadtrats nach Art. 67 Geschäftsreglement des 
Stadtparlaments: 
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− Im Zuge der nächsten grösseren Revision des Personalreglements soll auch eine Rege-
lung des Ferienbezugs vorgelegt werden. 

Auf Antrag der Direktion Inneres und Finanzen beschliesst der Stadtrat: 

1. Den vorstehenden Ausführungen wird zugestimmt. 

2. Der Stadtpräsident wird beauftragt, in diesem Sinne im Stadtparlament Stellung zu neh-
men. 

 
 
Beilage: 
Motion vom 18. September 2007 

 


